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Amtlicher Teil

J Nr. II.. 12782 Diez,  den 28. November >916.
An die Herren Bürgermeister

Betr . den Verkehr mit Web-, Wirk- und
Stricklvâ en.

Tie mit Umdruekrerfiigung vom 2V. November 1912,
Tijr . II 12621, geforderte Anzeige über die im -November
d. -ZK. erteilten Bezugsscheine über Stoffe zur ipbemet.*
Vilna ustv. ist mir ordnungsmäßig ausgesüllt, bis spä¬
testens zum 8. Dezember  d . Js . einznreichen.

Eoentl ist Fehlanzeige zn erstatten.
Der angesetztc Termin ist genau einzn-

h n l t en.
Der Vorsitzende des KreisauSfchnsfeK.

Tuderstadt. _ _

Diez,  den 24. November 1916.
Tlu die Herren Bürgermeister der Landgemeinden

Betrifft : Familiennnterftützungen.
Sir wollen dafür sorgen, daß die Gemeinderechner ff'

«,m Schlüsse jeden Monat - fällige Anzeige über dre un
Laufe des Monats ausbezahlten Krregsfamrlrennnteritutzr
unaen an die Kreiskommunalkasse Diez umgehend  er-
stauen . lEs ist nur der Gesamtbetrag für November em-
ch.ließlich etwaiger Nachzahlungen für frühere Monate , so¬

weit sie nickt schon angezeigt sind, anzuzetgen.)
Sodann ist der Betrag der im November gezahlten

außerordentlichen Kriegr-Fomilienunteistützuugen anznge-
bew und zwar nach den verschiedenenArten der Kriegswohl-
sahrtspflege getrennt , z. B . ,

für Zusatzunterstichungen zusammen ' •>"
sich über das Maß der armcnrechtlrchen Woh-

nungssichsorge hinausgehenden Mretsberhrlsen 9c. Mir.
Krankenhauskesten »sw. für in Krankenhäusern

unt "raebrachte Angehörige Ernberufener J-lt -
zus. 360 Mk.

Die Berichte mögen bis zum 1. k. Mts . sämtlich vor-
licQtn

Der Borsitzende des KreiSausschusfeS.
Duderstadt.

Bekanntmachung
über die Bornahme einer Bolkszählnnk

am 1. Dezember 1916.
Vom 2. November 1910.

Der Bundesrar hat aus Grund des 8 3 des Gesetzes
über die Ermächtigung des Bvndesrats zu wirtschaillieben
Maßnahmen uiw. vom 4. August 1914 (Reichs-Geseeol.
S . 327) folgende Verordnung erlassen .

8 1.
Am 4. Dezember 1916 ist in allen deutschen Staaten

eine Volkszählung vorzunebmen, durch welche die vrtsan-
wesende Bevölkerung — das ist die (Gesamtzahl der inner¬
halb der Grenzen der einzelnen Staaten in der Nach! vom
30. November ans den 1. Dezember 1916 ständig oder vor¬
übergehend anwesenden Personen ' — festgestellt werden uni.
Dabei gilt als entscheidender Zeitpunkt die Mitternacht,
so daß von den in dieser Nacht (Geborenen und Gestorbenen
die vor Mitternacht Geborenen und die nach Mitternacht
Gestorbenen mitzuzählen sind.

8 2.
Tie Zählung erfolgt durch namentliche Aufzeichnung

der im § 1 bezeichnet«,; Personen bei derjenigen Haushal¬
tung , in welcher sie übernachtet haben.

Unter Haushaltung sind die zn einer Wohn- und haus-
wirtschaftlichen Gemeinschaft vereinigten Personen zu ver¬
stehen Einer Haushaltung oleichgeachtet werden einzeln
lebende Personen , die eine besondere Wohnung innehaben
und eine eigene Hauswirtschaft führen.

Ebenso wie die Teilhaber einer regelmäßigen Haus-
baltuna sind anzuseben und zu verzeichnen die in einer Ka¬
serne, in einem Gefangenenlager , Internierungslager oder
in Maffenanartieren Untergebrachten , die in emem Arrest¬
baus oder in einem Lazarett befindlichen Militärpermnen,
die Gäste eines Gasthauses , die Mitglieder eines Pensio¬
nat - , die in einer Anstalt (Kranken-, Straf - usw. Anstalt)
Untergebrachten , die Bemannung und Fahrgäste eines Schla¬
fes nsw.

Personen , die in der Zählungsnacht in keiner Wohnung
übernachtet haben, werden bei derjenigen Haushaltung ver¬
zeichnet,' in der sie am 1. Dezember 1916 zuerst ankommen.
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ÄTic namentliche Wnt$cidmunß btt  cmhifftinbe.t Personen
hat Ui  Hlnrshaltungskisten zu erfolgen,' als Muster hierzu
bient brc Slnlage.

ßnv  Eintragung in bic  Haushattungsliste sind die Hau-;
haltuugsvorstände oder in deren Abwesenheit ihre Vertreter
verpflichtet.

8 4.
die bei dieser Zählung über die Persönlichkeit des

einzelnen gewonnenen Nachrichten ist das Amtsgeheimnis
zu wahrem Sie diirftn mir zu den vom Reichskanzler oder
von den Landeszentralbehörden bestimmten amtlichen
Zwecken benutzt werden.

Diese Uädkung fynt  itiifjl die tu öcit vteieĥ- obcv tlan
, desgesetzen̂vorgesehene,r rechtlichen Wirkungen einer Volks¬

zählung, soweit die Landeszentralbehörden nicht anders
bestimmen.

8 11.
. Wer sich weigert, die aus Grund dieser Verordnung vor-

geschriebenen Eintragungen in die .Haushaltungsliste zu
machen, oder wer wissentlich wahrheitswidrige ' Angaben
macht, wird mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark
bestraft.

8 ö.
Die Zahlung soll unter Leitung nttd Verantwortlichkeit

der Gemrindel^ hörden dorgenommen werden Die LaudeS-
zentralbchörden werden ermächtigt , andere Bel,erden ,nit
der Ausführung zu beauftragen.

Die Zählung ist auch auf die am 1. Dez-mber 19tß
im Bezirke der Gemeinden liegenden oder zuerst dort von der
Fahrt im Lause des Tages anlangenden Schifte zu er¬
strecken. , '

8 6.
o, _-' n ö/ c Haushaltungsliste sind für jede ortsanwesende
Per ;on die folgenden Angaben einzutragen'

1. Vor- und Familienname,
L. Stellung im Haushalt,
3. Geschlecht,
4. Geburtstag , Geburtsmvuai und Geburtsjahr.
6. Familienstand,
6. Staatsangehörigkeit,
7. Beruf , Stellung im Beruf und Art des Betriebs , in

dem der Beruf ausgeübt wird . Sowohl der zur
Zeit der Zählung als auch der vor Aurbnick a-ö
Krieges ansgeübte Beruf ist anzugeben.

r, , " êi allen vor dem 1. Dezember 1399 geborenen männ-
"chen Reichsdeutschen ist außerdem oas gegenwärtige M !li-
'arberhältnis anzugeben, und ob sie Militärpension oder
Militärrente aus Anlaß des gegenwertiaen Krieges erhalten
Bei Kriegsgefangenen, die in Gefangenenlagern sich be^
senden, genügt die summarische, nach Staatsana -chüriakrit
gegliederte Zahl . ~

Die Landeszentralbehörden sind befugt, Ziisabfrage» zu
stellen und zuzulassen.

Die Landeszentralbehörden haben darauf zu ach!»!« daß
in den Zählpapieren die gewöhnlichen Fanlilienhaushrl-
ticngcn, die einzeln wirtschaftenden Personen (Einzelhaus-
Haltungen) und die Anstalten aller Art zum Zwecke späterer
Auszählungen nach Zahl , Umfang und Zusammensetzung
deutlich unterschieden werden.

Berlin,  den 2. November 1916.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
De. Helfferich.

l. 10 352. Diez,  den 17. November 1916.
«n die Herren Bürgermeister des Kreises.

Abdruck vorstehender BundeSratsbekanntmachnna zur
Kenntms . Die Volkszählung dient loichtigen staatlichen

8 7.
Die Landeszentralbehörden erlassen die zur AilZsüf.-noa

der Zählung erforderlichen Aiwi-dnnnqrn.
8 8.

Die Landeszentralbehörden haben eine Nachweis«,,.' der
vorläufigen Ergebnisse, und zwar der Bevölkerrn.asmhlen
nack>Geschlecht sowie der Zahlen der aktiven Mi '.itärnerftuen
(spalte 14 der Haushaltungsliste ) und der Kriegsgefangenen
(Spalte 17 der Haushalt !,ngslifte ), nach kleineren Nerw '-l-
tungshezirken bis zum ?1. Dezember 1V16 dem Kaiser¬
lichen Statistischen Amte einzuftnheu.

8 9.
Für die Beschaffung und Versendung der Dni .ftaben

und für die Aufstellung der statistischen Uebersichtenerhalten
die Bundesstaaten eine Vcrgütnng nach Maßgabe der am
1. Dezenrber 1916 ermittelten ortöanwesenden Bevölkenmg
Die Höhe des auf den Kopf der Bevölkerung cntmllenden
Betrags der Vergütung wird einer späteren Feststtziin' Vor¬
behalten . . ^

und wirtschaftlichen Ztvecken. Auf ihre sorgfältige Turch-
piMlng ist daher besonderer Wert zu legen. Für die bei oe>-
Zahlung über die Persönlichkeit des Einzelnen gewonnenen
Nachrichten ist das Amtsgeheimnis zu wahren . Für die
Zahlung , die gemeindeweise erfolgt , werden folgende Var-

>dnlcke verwendet:
' a) die Haushaltungsliste A,

b) die Zählcrliste B,
c) die Gemeindeliste C,
d) die Kreisliste D,

Diese Formulare nebst Ansführnuasauweisung werden
Zhnen m den nächsten Tagen in ausreichender M°oae zu-
gehem. Etwaiger Mehrbedarf ist sofort bei mir anzuwrwru

Die Gemeindebehörden haben, wenn erforderlich eineu
besonder-en Zählungsausschnß zu bildete, dessen Ausgabe es

Gemeindebezirk in Zählbezirke zu teilen und die
Durchführung der Zählung zu ül»erwachen. Die kür dP
inilttanschen Anstalten erforderlichen Zählpapiere sind der
oberften Militärbehörde des Ortes zu übergeben, die alle
weiteren Anordnungen treffen wird . Im Nebrigev verweis"
ich auf die Aüsfichrungsanweifl 'NL sowie auf die auf der
Vobder- und Rückseite der Hanshaltiingsliste A abgedruckteu
Anleitungen und Erläuterungen.

stEk , daß es auch diesmal gelingen wird liberal^
! ftah .cr iurentgeltlich zu gewinneir. Hinsichtlich der auch

dresmal wieder sehr erwünschten Beteiligung der Herren
Lehrer der Volks-, Mittel - und Höherem Schulen am ZM-
§lchaste , hat der Herr Minister der gastlichen und Unter.
richts-Angelegenheiten durch Erlaß vom 11. dö Mts b»
stimmt, daß an den Volks- und Mittelschulen , deren Lehr¬
kräfte sich an der Volkszählnug betätigen , sowie gegebenen-
falls auch an den Höheren Schulen , der Unterricht um >
Dezember nachmittags und am 2. Dezember ganz a »sWft .'
Nötigenfalls muß auf weibliche Personen zurückgegpiffen
werden. Bis bestinunt znin 8. Dezember ds . Js . ist mir das
gefanite VolkszühsnngSmatcrial ordnungsmäßig und sauber
ausgestellt vorzulegen. Ich vertraue , das; sich die Zählung
ohne jede Störungen in Ihren Gemeinden vollzieht und daß
Sie es sich auch diesmal angelegen sein lassen, einwandfreies
Zählmaterial zu liefern . In Zweifelföllcn ist fomrt ni *i
anznfragen.

Mit Rücksicht darauf , daß mir s»lbst nur kurze Frist
zur Stachprüfung der Zählpapiere und Aufstellung der Kreis-
lrste gesetzt worden ist, sehe ich dein Eingang der ftäblpapi -r-
bestimmt bis ziim 8. Dezember  entgegen.

Der König!. Sandra«.
I . D. :

Schön.
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Kekanntmttchnng
iibev die Boinahmc einer Biehzählunqam 1. Dezember 1918.

Bni!' 4. November 1916.
n,, hat auf Grund des ß 3 des Gesei>«3

Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschafil' ck'»'!
MÄ P« "sw vom 4. August 1914 (R i hsÄWb

S2?) folgende Verordnung erlassen: M'm‘
rf r , § 1.

^tc mtf Grund der Bekanntmachung de?- Reicbskan' -
ftÄ ? ' «m C3o.tn.4t Vr ÄTttgV 1“ « - 856, am 1. Dezember 1916 im Deutscher

Äb {S n «Öi ft£ ct )lchP i?feö^ n9 erstreckt sich auf
Sie erstrlat noch Ziegen und. Federviehs
Musters! d ^ Maßgabe des beiliegenden Erhebungs-

8 2.
^ ^ eözentralbehörden erlassen die Bestimmung«

zur Uiisftihrung dieser Verordnung. Sie sind befiiat ioei-
tergehenoe Erhebungen anzustellen ^ '

Dem Kaiserlichen Stattstischen Amte sind nach bei-
l' n̂ nos-chss>,«̂ '^ ^ "^ llungsmustern vorläufige, sämtlich«
Ä * . v? 11r.fe Zusammcnjtellungsmnfter enthaltend»
hl*-̂ +r l̂ ^ en  Zahlungsergebnisse nebst den von den Bau-
Dmcmber" 1916̂ " ÄusWrungsvorschriften bis zum 1' .

8 4.
- Wer vorsätzlich eine Anzeige, zu der er auf Grund di»

swisfäs *!» »
..tf « T SSÄ W "»-

v n- ^ zu erhebenden Wattm\o«w h"unW
Än "n v » «SUtragen sind. Der AachMeiS des Bfib'
besu.ê mehrerer Hausdalt'myon z. B. bcv auf hm (Vmtr
bmlMndene» herrschaftlichen Tagelöhner. auf c ncr ’vi £
U'zulasng. In die Gemeindelifte(E) ist nur Äiê SaMrtt-
ÜZ  L ^ Wernel,En . einÄ
cs? laussnhrung  der Viehbesitzer uslv. ist unstatthaft

daran, gehalten werden, daß die ListenC als
Zalubeznks- und E als Gcmcindeliste und nicht iimqekelifi
5SS Ä M -rer Zählten L ^m • t n' - ^ f ine  Liste nicht aus, so ist. wi» borac-
schruben, eine zweite, dtttte usw. zu benutzen- das E.
kleben von Fahnen ist zu vernneidem Auf die in der "'!.
wcr.ung für die Behörden unter B 8 3 -' enthaltenen Ve-
!m?ksmm m '* b" ' ^ "Plätze mache ich bUnders â f-

r? a lin Preußen für den gleichen Tag voraeleben»
Fm-tsalr.̂ 'bE ^ bnng kommt durch die Viehzählung in

Der Königl. Lauvrat.
Duderstadt.

Bekanntmachuug.
Ter Bundesrat hat ani Gnrnd des 8 3 des Gesekes

Wer dm Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlich»,'
® a«o7wr ” M\ l’cm 4- August 1914 (Reichs-Gesctzbl

'• a27) -felgende Verordnung erlassen:
Artikel  1.

Der tz 1 der- Verordnung über den Verkehr mit Stroh
£Ä *- !’r'nV 8,  November 1915 (Reichs-Geseichl. Z

■ß-:vJKa ut  wlgende Fassung:

IL^ r« M SraJSftjg
§ 5.

in S8fV0rt>mtn° tritt mit dem Tage der Verkündung
Berlin,  den 4. November 1916.

Ter Stellvertreter deS Reichskanzlers
Dr- Helfferich.* * *

• Diez,  den 24. November 1916
3t« die Herren Bürgermeister des Kreises.
(mit Ausnahme von Diez and Bad Enis.)

Die MtbÄlum , ?^ "tniö und sorgfältigen Ausführung.-<rrsyc.at)1un̂ fallt mrt der arn aleicken ft-nt?*
& *>*«««' es können̂ daher für

Ki die gleichen Zählbezirke gebildet loerdeuZn de, Zahlung werden folgende Formulare verwendet-
1. ZählbezirkslsstenC 'i,nd
2. Gemeindelisten E.

. Diese Formulare gehen Ihnen umgehend zu. ^ cb ver»
5'Z Wc auf der Rückseite der ZählbezirkslistenC ab-

ssdEtil rlnweisungen für die Zähler und die ailf der
Ritcheite der (tzemeindelisteE abgedruckten Anweininae!'
fl  Nbf Würden , insbesondere für die letzteren ans den

Bisbes fimmt zu in 4.  Dezember d Is . sind mir 2
Ltuck (vemeindelisten mit der Urschrift und der Reim
>christ der Zählbezirkslister einzureichen. Di» 3 Ge-
mein deIfite de,bleibt bei ihren Akt en. Der BrisfisstssFüTss
^er die Patttansschrtft ist mit der Aufschrift . Biehzäb-
lung am 1. Dezember 1916» zu versehen w 9

.. Aei der letzten Viehzählung ivurde sehr bäulia ,9,-?
fiäb Tbl Ä S faf fr beglich der Anfertigung dersE s listen(C) und der Gemeindelisten(E) feitgestellt
Ziir heben drehalt nochmals hervor, daß in die Zähltze-

E '̂̂ E " >stroh. nicht dagegen die beim Ausdreschen»nt-steoende Spreil."
Artikel 2.

Der Absatz1 des 8 ' der Verordnung erhält folgende<tafiiing:
..Die Bezugsvereinigung hat jür das Stroh eine» an-

gkmesienen Uebernahmeprets zu zahlen. Dieser darf
für 1000 Kilogr. Strnb von Roggen, Weizen, Dinkel.

>va,er und Gerste '
bei Flegeldruschstroh .z,>
bei gepreßtem Maschinendruschstroh 17 Mk.
bei nngepreßtem Maschinendruschstroh 40 Mk.
- ?00 Kilogramm Stroh von Lupinen, Zucker- nirs

R»nkelii,bkn,ame»stroh aller Art 40 Mark -ficht überftfi-
M». Zst oao St »oh nicht von mindestens nfittlercr Art
i.iid <9>jte, so ist der Preis entsprechend herabziisetzen."

Ar t i ke l 3.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkünduua

>n Kraft. ' '*
Berlin,  dep 23. November 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
__ ge.st Dr . Helffettch.

l. 1r 320. W i es b a d en . d.en 23. Nooembri 1916.
vekauntmachung.

Am 17. Nnveuiherd. IS . hier gestohlen:
i Fahrrad , Marke „Viktoria", Fabriknummer368-140, grün

gl strichelt, ,nit dein Firmenstbild„Ernst säeufer 4Äest,ao»>r-
verstheir. Wertz: 75 Mark.

Um Nachforschung wirk ersucht.
Der Polizei - Präsident.

I . ' i
*■
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fütamq mvb fccv Kriegswirtschaft begründen . Diese.Pflicht
snlt wie die Wehrpilicht , allgemein und glerchmaßia Ni i,
'aber mt & mtz,  Gesnndheitszusband und Beruf dm'ch-
aus beAlOck' chtigen. Der Zwang soll auch nur rm Nvtfalw
als Machtmittel angewendet werden und immer wll du
Gesinnung der vaterländische Hilfsdienst m den
arund «'stellt, werden. Dabei soU dieser vaterlandlschu

den weitesten Rahmen bekommen . Nicht nur

diesem Tage bis einschließlich 15. Dezembe, ^
noch eine Druschprämie von 10 Mark für die -ranne ge
lnährt . Für Brotgetreide , das nach dem so. Dezember d',
Irs . abaelieftrt Ivird, darf nach den gesetzlichen Bestun
mungen keine Truschprämie mehr gezahlt werden, E-- cig.
daber im Interesse der Landwirte , die Ablieferung den
Brotgetreide nach Kräften zu beschleunigen.

Der Borsitzende des Kreisausschusses.
Tudersladt.

Nichtamtlicher Teil.

StkatszwnnK in England »nd Dentschtand.
Die allgemeine Zivildienstpflicht , die iins bevorsteht,

ic -i ui vergleichenden Betrachtungen an , denn obwohl sie
i ir uuS eine vollkommene Neuheit darstcllt , ist sie un
rii-hmeu dieses alle Verhältnisse umwälzenden Krieges in
England schon weit früher als in Deutschland angeregt
i „ V nur eine besondere Art durch geführt werden, rer
t"v:er hat auch in England vieles ü&ci*beit Hausen cjciciunt,
u ' I .ihrbnnderle als unveräußerliches Recht der ecng-
i indk' gegolten hat . Er hat vor allem aufgeräumt nnt dem
,eralen  Individualismus , mit dem Gedanken, das; jeder
ui n könne im Staate , wie er Ivolle. Der Krieg hat auch
>a Enoland wie in anderen Ländern die Volkswirtschaft
"rundlich iinigestaltet , und, wie in allen Ländern, >o auch
dvist Frauenarbeit und Kinderarbeit mehr denn je in den
Vordergrund des wirtschaftlichen Lebens gestellt. Was das
letztere ' betriist , so hat sich die Zunahme der in der eng-

schäsiiatcn Iugendlicken ist nur nach den ^ eststellnngi'n d r̂
englischen Unieirichtsbehörden zu bemessen, die angeben,
tap im Jahre 1915 etwa 45 000 Kinder im Alter von )2
bis 15 Jahren mehr als sonst von der .Schule entlasten
lourden, um ins Erwerbsleben zu treten . Diese Zunahme der
Frauen - uns Kinderarbeit genügt aber in England noch

umuv -_
'chla^cn, den Achtstundentag auszuheben, futoett er erage-
führt ist. Der wichtigste Eingriff aber , den die engüsche, r r. . ti .. nfirm rrt  SolltV' lkö̂ irtichaft erfahren bat . besteht eben rn dem Zlvangs-
nrbeitsaesev. das den verschleiernden Namen Munition ?-
gesetz träm und bereits am 2. Juli 1915 eingefiihrt wurde.
Dies Gesetz greift mit unerhörter Rücksichtslosigkeit m
fcie alten gewerkschaftlichen Regeln und in die früheren
Grenzen des beruflichen und persönlichen englischen Lebens
ein Streiks sind dadurch verboten worden, alles ist zwangs¬
weise der Entscheidung von Schiedsgerichten untergeordnet
worden, und wer in eine Munitionsfabrik eingetreten war,
kann nur unter bcsonderen Formen wieder heraus . Die ge-
A-bmte englische Freiheit ist aus dem Arbeit »markt nahezu
erstwschaltet . Trotzdem erleben wir für die Erziehung der
englischen Arbeiter eine verhältnismäßig geringe Wirkung
diests Gesetzes. Die Streiks sind unvergleichlich häufiger
auwetrcten . als etwa bei uns in Deurschland, und der
Unwille über den Staatszwang ist größer und offener zum
Ausdruck gekommen als in irgendeinem anderen Land? der
Welt Ter Grund hierfür liegt eben darin , daß in England
der soziale Staatsgedanke so gut wie gar nicht entwickelt
ivuvöe. daß England keine soziale Gesetzgebung im deutfchen
Sinne kennt und damit die hierdurch mögliche Erziehung
vollkommen entbehrt hat . Wir Deutsche wissen jetzt erst,
was wir unserer Arbeiterschutzgesetzgebung uberhaupc unse¬
rer ganzen Sozialresorm für diesen Krieg nach draußen
und für unsere Volkswirtschaft nach innen zu danken
baben. Die soziale Unterordnung unter .das Ganze ist
in Tentschlan» beinahe eine Selbstverständlichkeit gewor-

S g mft MchnmMnitteln und anderen, Gegenständen.
dräärndca Bedarfs . Es versteht sich, Wie,stur schon früher
WAwrhol-en das; jeder Lohndrnck vermieden und even-
tuel ! durch behördliche Gegenwirkung bekämpft werden wird.
Die Spur,  die wir im  Rahmen dieser allgemeinen inneren
Dicnstpflichr werden bringen müssen, stehen trotz manch, r
L>ärten , die naturnotwendig damit verbunden l?n>
werden, doch in keinerlei Verhältnis zu den ungeheuren
und unvergleichlichen Opfern, die unsere tapferen Bn d r
und Söhne draußen im Felde oder auf hoher r-ee für UN--
lcisten Daran wollen luir in jeder Stunde zuerst denken

istj Sdl .-' Erschwernis des inneren Lebens nn» sagen,
t § K Üch -Im, , fMtmt KiH « i wm
(ciftcn, ivas draußen jeder als Pflicht gegen Ltaat  uu
Vaterland für selbstverständlich halt.

Kleine Chronik.

Zwei große Schadenfeuer.
haben London heimgesncht. Am Samstag brannte ein gro¬
ßes Lagerhaus von Luruswaren in der Nähe der Lt .-Pauls '-
Katbedralc und am Dienstag ein Lagerhaus am Themse-
Hafen, hauptsächlich mit Reis und anderen Lebens,mtte .n.
Der Schaden wird beide Male auf 200000 Pfund geschätzt.

Die d cn t s che S ch ule in Sofia a b ge b r a n n t.
In der Montagnacht ist der größte Teil der deutschen

Sckvle 4» Sofia abgebrannt . Hierdurch wird der Schnlbe-
trieb empfindlich gestört, was umso bedauerlicher ist, als
die Schule, die von 420 Kindern , davon zwei Drittel Bu,.-
aarcn , besucht war , wertvolle Kulturarbeit leistete, und m
bei1 letzten Zeit einen besonders starken Zuspruch seitens
der bulgarischen Bevölkerung fand . Der Schaden ist durch
Versicherung nur teilweise gedeckt.

Umtausch der Fleischkarte«
und Brotbircher.

Donnerstag , den 30. November und Frei-
tag,  den 1. Dezember werden die Fleischkarten wie folgt
umaetanscht:
Donnerstag , 30 Nov., vorm , von 8—12 Uhr, Nr . 1- .>00,

nachm, von 2 —6 Uhr, Nr . 501—1000,
ftveitact, 1. Dez., vorm , von 8 12 Uhr, Nr . 1001—1.>00,

" nachmittags von 2- 6 Uhr, Nr . 1501 bis Ende.
Zugleich werden den Inhabern der vorgenannten

Fleischkarten die Brotkarten umgetanscht.
Freiendiez,  den 28. November 1916.

D e r B ü r g e r m e i ste r : Kanzler,

Verantwortlich für die Schriftleitnng Richard Hein, Bad Cms
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